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„Wusstest du, dass Gerold Becker das hessische Kultus-
ministerium beim Erstellen des damaligen Lehrplans 
zur Sexualerziehung beraten hat?“ Ich hatte gerade 2 ½ 
Jahre Versuch, als kommissarische Schulleiterin die 
Odenwaldschule in eine erfolgversprechende Zukunft 
zu führen, hinter mir, als ich der ehemaligen Kolle-
gin des Hessischen Instituts für Bildungsplanung und 
Schulentwicklung auf einer Tagung begegnete. Nein, 
das wusste ich nicht. Aber ja, es wunderte mich auch 
nicht. Gerold Becker, einer der bekanntesten Täter und 
von 1972 bis 1985 Leiter der Odenwaldschule, hatte 
die Strukturen in seinem Sinn perfekt optimiert, um 
Kinder, die im Internat lebten, missbrauchen zu kön-
nen. Dazu gehörte es auch, eine solche Aufgabe als 
Berater auf der Basis seines „profunden Wissens“ zu 
übernehmen. Und dazu gehörte auch die Partnerschaft 
mit Hartmut von Hentig. „Perfekt optimiert“: Diese 
von mir gewählte Formulierung ist so zynisch wie bit-
ter und auf der Sachebene korrekt. 

Als einer der ehemaligen, von sexualisierter Gewalt 
betroffenen Odenwaldschüler auf einem Vortrag davon 
sprach, dass Schule nicht nur im Sinne des Kinderschut-
zes Gefahren abwehren müssn, sondern auch einen Bei-
trag dazu leisten sollte, Kindern und Jugendlichen eine 
positive Einstellung zu ihrer Sexualität zu ermöglichen, 
eröffnete er damit neue Perspektiven für viele, die im 
Kontext der Odenwaldschule ausschließlich auf das 
Thema „Gefahrenabwehr“ fokussiert waren. 

gogische Institution für Kinder und Jugendliche sicher 
machen sollen, dürfen nicht von Sexualfeindlichkeit ge-
tragen sein, sondern von dem Ziel des Kinderschutzes.

Das genau ist die wichtige Verbindung von Schutz-
konzepten auf der einen Seite und Konzepten zur  
sexuellen Bildung auf der anderen Seite.

Um zu verstehen, warum gute Schutzkonzepte so 
wichtig sind, ist es wichtig, Täterstrategien zu ken-
nen und zu erkennen.

Schutzkonzepte im Kontext von sexualisierter Gewalt in pädagogischen Institutionen sind ein wesentliches 
Element der Prävention und Intervention bei grenzverletzendem Verhalten. Schutzkonzepte bestehen aus 
verschiedenen Elementen, die schulorganisatorisch an unterschiedlichen Bereichen ansetzen. Schutzkonzept-
entwicklung ist eine der wichtigsten Formen der schulischen Organisationsentwicklung, da der Kinderschutz 
im Mittelpunkt steht. 

 Stichwörter: Schutzkonzept, sexuelle Bildung, sexualisierte Grenzverletzungen

Schutzkonzeptentwicklung und sexuelle Bildung

Katrin Höhmann

Im Miteinander Kinder und Jugendliche stärken

Gefahren abwehren und Bildungs-Möglichkeiten schaf-
fen. Dies in Hinblick auf das Themenfeld Sexualität und 
Schule gut auszubalancieren, ist eine große Herausfor-
derung. Schutzkonzepte und Maßnahmen, die eine päda-

Nachfolgend werden zunächst die wichtigsten Aspekte 
bezüglich der Strategie von Tätern beschrieben, um 
deutlich zu machen, warum es bei Konzepten zur se-
xuellen Bildung auch wichtig ist, genau hinzuschauen, 
wer sich wie und warum in eine Organisation einbringt. 
Danach werden die wichtigsten Teile eines Schutzkon-
zeptes genannt, um eine Idee davon zu geben, wie Kon-
zepte zur sexuellen Bildung in einen sichernden Rah-
men eingebunden sein können. 

Täterstrategien sind ein Thema für alle  
Mitarbeitenden einer Schule

„Der kann doch kein Täter sein. Er ist so sympathisch.“ 
Intuition, Bauchgefühl und Menschenkenntnis sind 
schlechte Berater/innen, wenn es um Missbrauch1 geht. 
Täter gehen überwiegend sehr geplant und gezielt vor. 
Sie organisieren sich das Umfeld so, dass es schwer ist 
zu erkennen, dass Distanzverletzungen gegenüber Kin-
dern und Jugendlichen geschehen. 

Täter suchen sich Berufe und Aufgaben, in denen sie der 
Gruppe von Kindern und Jugendlichen nahe sein können, 
die für sie als Missbrauchsopfer interessant sind. Täter kön-
nen auch die besonders engagierten, überaus freundlichen, 
ausgesprochen hilfsbereiten Mitglieder einer Organisation 
sein. Der Grund für Kindesmissbrauch ist nicht unbedingt 
durch sexuelle Präferenz begründet, es geht häufig um die 
Ausübung von Macht durch sexualisierte Gewalt. 
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Als Missbrauch gilt „(…) jede sexuelle Handlung, die 
an oder vor einem Kind entweder gegen den Willen des 
Kindes vorgenommen wird oder der das Kind aufgrund 
körperlicher, psychischer, kognitiver oder sprachlicher 
Unterlegenheit nicht wissentlich zustimmen kann. Der 
Täter nutzt seine Macht- und Autoritätsposition aus, um 
seine eigenen Bedürfnisse auf Kosten des Kindes zu be-
friedigen“ (Bange/Deegener 1996, 105).

Das klingt so einfach und eindeutig, ist aber durchaus 
eine Herausforderung für jene, die die Umsetzung ei-
nes Konzepts zur sexuellen Bildung realisieren möch-
ten. Inspirierende Bildungsprozesse führen durchaus 
an Grenzen und können große persönliche Herausfor-
derungen sein. Das gilt auch für die sexuelle Bildung. 
„Sexualpädagogische Arbeit respektiert die individuel-
len Rechte und Grenzen von Kindern und Jugendlichen 
und bezieht sie in ihre Arbeit mit ein.“ (pro familia) 
Um Grenzen zu respektieren, muss ich Grenzen wahr-
nehmen und Grenzen ernstnehmen. Zu Täterstrategien 
gehört es, Grenzen wahrzunehmen, diese aber nicht zu 
respektieren, sondern die Grenzen des Kindes oder Ju-
gendlichen entsprechend der eigenen Interessen zu ma-
nipulieren. Das ist der Unterschied und das muss eines 
der Themen im Zusammenhang mit einem Schutzkon-
zept sein. 

Schutzkonzeptentwicklung als Form der 
Schulentwicklung

Zu Recht wird gefordert, dass sexuelle Bildung ein 
Auftrag an die ganze Schule ist (vgl. die Lehren & 
Lernen-Ausgabe 11/2023 mit dem Schwerpunkt sexu-
elle Bildung) und nicht nur eine Aufgabe für einzelne 
Fächer. Auch die Entwicklung von Schutzkonzepten ist 
ein Auftrag für die ganze Schule und keine Aufgabe für 
einzelne Personen. Es geht jeweils um die Haltung aller 
an einer Einrichtung Tätigen. Dabei geht es um Sprache 
und Verhalten, es geht um Fragen von Respekt und To-
leranz und die Frage: Wie wollen wir zusammen lernen 
und leben? 

Schutzkonzeptentwicklung wurde für das Schulsystem 
bedeutsam, als deutlich wurde, dass sexualisierte Ge-
walt keineswegs nur ein Thema von einzelnen Einrich-
tungen wie der Odenwaldschule, dem Canisius Kolleg 
und Kloster Ettal ist, sondern potenziell jede Organisa-
tion betrifft. 

Täterstrategien lassen sich sehr genau beschreiben 
und in folgende Phasen einteilen:  

– Auswahl und Kontaktaufnahme

– Beziehungsaufbau und Testrituale

– Isolation und Vernebelung

– Geheimhaltung und Absicherung

– Sexualisierung und sexuelle Handlungen. 

Deswegen: Verantwortlich sind immer der Täter 
sowie die Institution, die das Kind vor den sexuali-
sierten Grenzverletzungen nicht geschützt hat. Ver-
antwortlich ist niemals das betroffene Kind oder der 
betroffene Jugendliche. 

Die Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuel-
len Kindesmissbrauchs (kurz: UBSKM) unterstützt 
mit dem Programm „Kein Raum für Missbrauch“ die 
Schutzkonzeptentwicklung an pädagogischen Ein-
richtungen. 

Untersuchungen zu Täterstrategien zeigen, dass sich Tä-
ter Zeit lassen, den sexualisierten Übergriff anzubahnen. 
Sexualisierte Grenzverletzungen geschehen in den sel-
tensten Fällen als spontane Aktion. In der sogenannten 
Grooming-Phase wird ein mögliches Missbrauchsopfer 
ausgesucht, es werden Situationen hergestellt, in denen 
persönliche Begegnungen möglich werden. Eine Bezie-
hung wird aufgebaut. Abhängigkeit wird hergestellt. Die 
Wahrnehmung oder auch Irritation von Angehörigen oder 
Kolleg/innen wird „vernebelt“, ebenso die Interpretation 
der Situation durch das Opfer. Und so geht es weiter bis 
hin zum eigentlichen Übergriff. Die einzelnen Phasen 
sind nicht trennscharf, sie überlappen, greifen ineinan-
der. Und je größer die Abhängigkeit wird, desto schwerer 
ist es für das Missbrauchsopfer, sich zu entziehen. 

Gute Konzepte zur sexuellen Bildung haben den An-
spruch, Kinder und Jugendliche stark zu machen, die-
sen die Möglichkeit zu geben, ein gutes Bewusstsein 
von sich selbst zu entwickeln und mit diesem Selbstbe-
wusstsein sich abzugrenzen und „Nein“ sagen zu kön-
nen, wenn sie eine Grenzverletzung erleben. 

Das ist gut! Doch gleichzeitig muss Eltern wie Akteu-
ren pädagogischer Einrichtungen bewusst sein, dass die 
Verantwortung für sexualisierte Gewalt niemals bei den 
Kindern und Jugendlichen liegt. „Warum hast du nicht 
nein gesagt?“ ist gerade auch angesichts der Subtilität 
von Täterstrategien keine sinnvolle Frage und kein Ar-
gument. Es verschiebt die Verantwortung von den Er-
wachsenen und der Institution hin zu den betroffenen 
Kindern und Jugendlichen. 

Das Vorgehen einer Schutzkonzeptanalyse lässt sich in 
drei Abschnitte einteilen: 

– Risiko und Potenzialanalyse

– Erarbeitung der einzelnen Schutzkonzeptelemente

– Regelmäßige Evaluation und Anpassung des Schutz-
konzeptes.

Am Anfang einer Schutzkonzeptentwicklung steht die 
Risiko- und Potenzialanalyse. Es wird untersucht, wel-
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che präventiven Maßnahmen und Strukturen es bereits 
gibt und wo solche fehlen. Gefragt wird danach, was die 
Stärken und die Schwächen der Einrichtung sind, wenn 
der Kinderschutz im Fokus ist. Exemplarische Fälle 
von Grenzverletzungen, zu denen sexualisierte Gewalt 
ebenso gehören kann, wie beispielsweise Sucht, Kör-
perverletzung, Mobbing und verbale Entgrenzungen, 
werden untersucht. Auch Interviews von Kindern und 
Jugendlichen zum Beispiel dazu, wo und wann sie sich 
in den Räumen einer Organisation sicher fühlen bzw. 
nicht sicher fühlen, können dazu gehören. Die Erkennt-
nisse fließen in das Schutzkonzept ein. 

Dann werden einzelne Bereiche des Schutzkonzeptes 
erarbeitet. Die Erfahrung zeigt, dass vieles an Schulen 
schon vorhanden ist, auf dem aufgebaut werden kann. 
Hier zunächst die wichtigsten Elemente im Überblick:  

– Leitbild

– Selbstverpflichtungserklärung

– Fortbildungen

– Personalverantwortung

– Notfallplan 

– Beschwerdeverfahren

– Partizipation

– Präventionsangebote

– Externe Expertise

Viele Schulen haben mittlerweile ein Schulprogramm 
oder ein Leitbild. Oft ist es nur eine kleine Änderung, 
Aussagen zum Thema Kinderschutz, Kinderrechte, 
Kindeswohl und deren Priorisierung zu ergänzen. Wenn 
die Erwachsenen, die an einer pädagogischen Einrich-
tung arbeiten, miteinander diskutieren und entscheiden, 
was dies konkret für sie im Alltag heißt, wird damit eine 
erste Grundlage für eine differenzierte sexuelle Bildung 
gelegt. 

Diese Diskussionen wirken sich auch auf die konkret 
zu formulierende Selbstverpflichtungserklärung aus. 
Manche sprechen von „Verhaltenskodex“. Die Begriffe 
können sich unterscheiden, die Inhalte gehen immer in 
die gleiche Richtung, die sich in folgende Fragen klei-
den lässt: 

dung stattfindet. Dazu könnte dann auch gehören, dass 
ein Vieraugenprinzip eingeführt wird. Dass transparent 
ist, wer mit Kindern und Jugendlichen wo und wie ar-
beitet. Es erübrigt sich vermutlich hier dazuzuschrei-
ben, dass es um eine Selbstverpflichtung der Erwachse-
nen geht. Wobei es ergänzend auch spannend sein kann, 
wenn sich Kinder und Jugendliche damit beschäftigen, 
worauf sie sich verpflichten. 

Personalverantwortung betrifft vor allem das Leitungs-
handeln. Schon bei Einstellungsgesprächen sollte sexu-
alisierte Gewalt – auch in der Schülerschaft – Thema 
sein. Man kann z. B. fragen, welche Erfahrungen und 
Fachkenntnisse Bewerber/innen mitbringen. Dabei geht 
es in erster Linie darum, dem/der Bewerber/in (und der 
Schule selbst) klarzumachen, dass man in dieser Schule 
„sexualisierte Gewalt“ als Thema ernst nimmt und da-
rüber offensiv spricht. Dass diese Schule eben nicht 
unsicher bei diesem Thema ist. Man kann nicht anspre-
chen, was man nicht aussprechen kann.  

Das erweiterte Führungszeugnis ist bereits Pflicht. Zur 
Personalverantwortung und somit auch Personalfüh-
rung gehört es auch, bei Gerüchten über sexualisierte 
Grenzverletzungen sinnvoll zu reagieren und kluge 
Verfahren zu etablieren, wenn es zu sexualisierten 
Grenzverletzungen kommt. Das betrifft dann auch die 
Notfallpläne bei vermuteten oder bestätigten Grenzver-
letzungen inklusive eines Rehabilitationskonzepts bei 
falscher Verdächtigung. Ein Fortbildungskonzept run-
det diesen Bereich ab.    

Ein gutes Beschwerdeverfahren hat bei einem Schutz-
konzept zentrale Bedeutung. Wo immer möglich, soll-
ten Organisationen ergänzend eine externe Ombudsper-
son für Beschwerden haben. Die Fähigkeit von Tätern, 
zentrale Positionen zu besetzen und Strukturen so zu 
gestalten, dass Kinder und Jugendliche in ihrer Mög-
lichkeit beschnitten werden, sich bei sexualisierten 
Grenzverletzungen Gehör zu verschaffen, macht deut-
lich, wie wichtig dies ist. Der eingangs erwähnte Gerold 
Becker war nicht nur der Leiter der Odenwaldschule, er 
war auch im Vorstand des Trägervereins dieser Schule 
und im Vorstand der Landerziehungsheime. Keine 
Chance für Missbrauchsopfer der Odenwaldschule, um 
schon damals als Jugendliche Gehör zu finden.  

Den Schüler/innen das Wort zu geben und sie an der 
Gestaltung von Schule umfassend zu beteiligen, das 
steckt hinter dem Bereich „Schutzkonzeptentwicklung 
und Partizipation“. Damit Schüler/innen zum Handeln 
und zur Beteiligung ermutigt werden, reicht es nicht, 
ihnen dies bei vereinzelten Projekten zu ermöglichen. 
Auch dies muss grundsätzlich ein Teil der Schulkultur 
sein. Es ist auch eine wichtige Voraussetzung, dass bei 
Prozessen der sexuellen Bildung Schüler/innen signali-
sieren können, womit sie vielleicht auch mal nicht ein-
verstanden sind. 

Wie wollen wir Erwachsene mit Kindern und Ju-
gendlichen arbeiten? Welchen Anspruch haben wir 
an uns hinsichtlich unseres Auftretens gegenüber 
Kindern und Jugendlichen? Welche Werte vertreten 
wir? Was für Vorbilder wollen wir sein? Wie leben 
wir Kinderschutz? Wie gehen wir mit Fehlern und 
Irritationen um? Wie verbalisieren wir sie? 

Viele dieser Punkte – Sprache, Habitus, Kleidung 
u. a. m. – betreffen auch unmittelbar das pädagogische, 
didaktische und räumliche Setting, in dem sexuelle Bil-
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Die Expertise von Fachberatungsstellen hinzuzuziehen, 
ist eine weitere wichtige Voraussetzung für tragfähige 
und wirkungsvolle Schutzkonzepte. Und es macht nach 
außen sichtbar, dass das schulische Image nicht wichti-
ger ist als das Kindeswohl. 

Der dritte Abschnitt der Schutzkonzeptentwicklung 
umfasst vor allem die regelmäßige Evaluation und 
Überarbeitung des Schutzkonzeptes und seiner einzel-
nen Teile. Ein gelebtes Schutzkonzept ist letztendlich 
nie „fertig“. 
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Sexualisierter Gewalt etwas entgegenzusetzen, indem 
es normal ist, eine Schule so zu organisieren und zu 
strukturieren, dass Schule ein sicherer Ort für Kinder 
und Jugendliche ist, bleibt eine Langzeitaufgabe.

Achtsamkeit statt Misstrauen, Hinsehen statt Weg-
schauen, Irritierendes ansprechen, statt zu schweigen. 

Prof. Dr. Katrin Höhmann
Professorin an der PH Ludwigsburg, Institut für 
Erziehungswissenschaft
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Verschiedene Organisationen bieten Theaterstücke 
an, die aufklären und Kinder und Jugendliche stär-
ken möchten, zum Beispiel:

Zartbitter e. V. „Respekt für dich“  
(Zielgruppe: Jugendliche) 
https://www.zartbitter.de/gegen_sexuellen_miss-
brauch/Praeventionstheater/200_theater.php

Weißer Ring „Pfoten weg“ (Zielgruppe: Kinder) 
https://weisser-ring.de/praevention/projekte/pfoten-
weg

Irrtum ausgeschlossen

Es passiert nicht jetzt, 

es passiert nicht hier, 

es handelt sich um einen Einzelfall, 

es ist nicht so schlimm. 

Dies sind die vier zentralen, von Jürgen Dehmers 
(2011) benannten Irrtümer, wenn es um Fragen sexuali-
sierter Gewalt in pädagogischen Institutionen geht. Jede 
pädagogische Einrichtung muss damit rechnen, dass es 
Täter an ihrer Schule gibt. 

Die Umsetzung eines Konzepts sexueller Bildung, ohne 
die Gesamtorganisation durch ein Schutzkonzept gut 
aufzustellen, ist in Hinblick auf den Kinderschutz als 
durchaus problematisch zu bezeichnen. Sexuelle Bil-
dung und Schutzkonzeptentwicklung zusammenzu-
denken – das wiederum ist eine große Chance für eine 
Organisationsentwicklung, die positive Veränderungen 
umfassend ermöglicht. 

„Sexuelle Gewalt ist nichts Abstraktes, irgendwo weit 
weg, auf irgendeinem Campingplatz oder auf irgend-
welchen Servern – sexuelle Gewalt ist ganz nah dran 
und kann überall passieren. Es ist Zeit, den Gedanken 
daran nicht mehr wegzuschieben. Und sich zu fragen: 
Was könnte ich tun, wenn ich damit konfrontiert bin?“ 
(Kerstin Claus, UBSKM) 

Anmerkung
1 Da in der Fachdiskussion der Begriff „Missbrauch“ umstritten 

ist, wie im Folgenden synonym überwiegend von „sexualisierter 
Gewalt“ bzw. „sexualisierten Grenzverletzungen“ gesprochen.


